Wahlvorstand fur die Wahl Berlin, den
zur Frauenvertreterin

(Dienststelle / Betrieb)

Wahlausschreiben
fur die Wahl der Frauenvertreterin der/des

(Dienststelle / Betrieb)

Gemal § 18a Landesgleichstellungsgesetz (LGG) ist bei eine
Frauenvertreterin zu wahlen.

Zum Wahlvorstand wurden bestellt:

- Vorsitzende - Tel.
Tel.
Tel.

Wabhlbar als Frauenvertreterin ist nach 8 16a Abs. 2 LGG jede bei
beschaftigten weiblichen Dienstkrafte, die am
Wahltag ( ) das 18. Lebensjahr vollendet hat, seit einem Jahr im
offentlichen Dienst und seit drei Monaten im Dienst des Landes Berlin oder einer
landesunmittelbaren Korperschaft, Anstalt oder Stiftung des 6ffentlichen Rechts
beschaftigt sind.

Fur Referendarinnen und Lehramtsanwerterinnen findet die Regelung “seit einem Jahr im
offentlichen Dienst und seit drei Monaten im Dienst des Landes Berlin oder einer
landesunmittelbaren Korperschaft, Anstalt oder Stiftung des offentlichen Rechts
beschaftigt sind” keine Anwendung.

Nicht wahlbar ist, wer infolge Richterspruchs die Fahigkeit, Rechte aus offentlichen

Wahlen zu erlangen, nicht besitzt sowie

1. Dienstkrafte, die wochentlich regelmalig weniger als 18 Stunden beschaftigt sind; dies
gilt nicht fur Lehrkrafte mit mindestens 11 Pflichtstunden je Woche und fr
kinstlerisches Personal

2. Leiterinnen von Einrichtungen nach § 1 oder Dienststellen im Sinne des
Personalvertretungsgesetzes sowie deren selbstandigen Vertreterinnen,

3. Dienstkrafte, die sich ausschlief3lich zum Zwecke einer tber- und auf3erbetrieblichen
Ausbildung im Sinne des 8 1 Abs. 5 des Berufsbildungsgesetzes in einer Einrichtung
des offentlichen Dienstes befinden und

4. Mitglieder des Wahlvorstandes.

Wahlberechtigt sind nach 8 16a Abs. 1 LGG alle bei der
beschaftigten weiblichen Dienstkrafte. ABM-Kréfte und
weibliche Beschaftigte nach den Sozialgesetzbuch — Arbeitsférderung — SGB 11l und dem
Bundessozialhilfegesetz sind in der Dienststelle wahlberechtigt, in der sie arbeiten.
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Abgeordnete Dienstkrafte, Beamtinnen im Vorbereitungsdienst und Dienstkrafte in
entsprechender Ausbildung sind nur bei ihrer Stammbehdrde wahlberechtigt.

Wahlen kann nur gemal 8 5 Verordnung tber die Wahl der Frauenvertreterin (WO Frau)
diejenige, die in das Wahlerinnenverzeichnis eingetragen ist.

Einspriiche gegen die Richtigkeit de Wahlerinnenverzeichnisses kdnnen gemal3 § 4 WO
Frau nur bis zum letzten Arbeitstag vor Beginn der Stimmabgabe, also bis zum
, 12.00 Uhr, beim Wahlvorstand eingelegt werden.

Das Wahlerinnenverzeichnis und die Verordnung tber die Wahl zur Frauenvertreterin

(WOFrau) liegen seit dem an jedem Arbeitstag bis zum Abschluss
der Stimmabgabe jeweils von bis Uhr im Raum ,
. Stock, aus.

Die Wahlberechtigten werden aufgefordert, innerhalb von zwei Wochen seit dem
Erlass dieses Wahlausschreibens schriftliche Wahlvorschlage beim Wahlvorstand
einzureichen. Letzter Termin der Frist zur Einreichung von Wahlvorschlagen ist

, der 2004.

Nach diesem Termin eingehende Wahlvorschlage kénnen nicht bertcksichtigt werden.
Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens 3 Wahlberechtigten unterzeichnet sein.
Anzugeben sind Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschaftigung so-
wie Beschaftigungsstelle der Bewerberin. Die schriftliche Zustimmungserklarung der

Bewerberin zur Aufnahme in den Wahlvorschlag ist beizuftigen.

Zur Wahl stehen nur die Bewerberinnen, die in einem gultigen Wabhlvorschlag
vorgeschlagen worden sind.

Die gultigen Wahlvorschlage werden spatestens am

bis zum Abschluss der Stimmabgabe an dieser Stelle ausgehangt.

Die Stimmabgabe findet am im Raum , ___.Stock,
in der Zeit von

bis Uhr statt.

Gemal 8 8 Abs. 1 WOFrau besteht fur diejenige, die am Wahltage an der
persdnlichen Stimmabgabe im Wahllokal verhindert ist, die Moglichkeit beim
Wahlvorstand die schriftliche Stimmabgabe (Briefwahl) zu beantragen.

Der Wahlvorstand zahlt

am ab Uhr

im Raum , . Stock,

die Stimmen aus und

stellt das Wahlergebnis fest.
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Einspriiche, Wahlvorschlage und sonstige Erklarungen gegeniber dem Wahlvorstand
sind zu richten an die Anschrift des Wahlvorstandes (sieh Seite 1 dieses
Wahlausschreibens).

Tag des Erlasses des Wahlausschreibens:

Der Wahlvorstand:

1. 2.
(Vorsitzende)

Ausgehangt am:
bis zum Abschluss der Stimmabgabe




	Wahlvorstand für die Wahl                                   

